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Sehr geehrte Eltern, 
 
die Zentralen Prüfungen am Ende der 10. Klasse bilden einen wesentlichen Bestand-
teil zur Vergabe des mittleren Schulabschlusses („Fachoberschulreife“). Die schriftli-
chen Prüfungen mit zentral gestellten Aufgaben („ZP 10“) dienen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch der Ermittlung der Abschlussnote.  
 
Diese Zentrale Prüfung 10 findet auch in diesem Schuljahr in den drei genannten 
Fächern statt. Die jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrer haben Ihre Kinder im 
Rahmen des Fachunterrichtes auf diese Prüfung gewissenhaft vorbereitet und werden 
das auch weiterhin tun. 
Die ZP 10 ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Aufgrund der ver-
pflichtenden Teilnahme sind vom Land auch zentrale Nachschreibtermine vorgese-
hen. 
 
Die schriftlichen Arbeiten finden für die einzelnen Fächer jeweils an einem vom 
Land NRW festgelegten Termin an allen Realschulen gleichzeitig statt. Zu den 
Prüfungsterminen verschickt das Land zentral erstellte Prüfungsaufgaben an die ein-
zelnen Realschulen. Alle Prüfungen beginnen jeweils um 9.00 Uhr. Vorher und nach-
her findet Unterricht nach Plan statt. 
 
In diesem Schuljahr hat das Land der besonderen Situation dadurch Rechnung getra-
gen, dass die ursprünglich angesetzten Termine nach hinten verschoben worden sind 
und auch die Aufgabenstellungen in allen Prüfungsfächern im Vorfeld eine gewisse 
Eingrenzung erfahren haben, um eine gezielte Vorbereitung auf die Prüfungen zu er-
möglichen. Darüber wurden Ihre Kinder von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern in-
formiert.  
 
Für die Dauer der Prüfung ist Folgendes zu beachten: Die Benutzung oder die 
Mitführung elektronischer Kommunikationsmittel oder Geräte zur Speicherung von Da-
ten (Handys, Pocket-PCs, MP3-Player u. Ä.) im Prüfungsraum – auch im ausgeschal-
teten Zustand – ist nicht gestattet und kann als Täuschungsversuch gewertet werden. 
Kopf- oder Ohrhörer dürfen während der Prüfung nur benutzt werden, wenn dies aus 
medizinischen Gründen veranlasst ist. 
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2. Seite zum Schreiben vom 29.04.2021 
 

Für alle Fächer sind zwei Prüfungsteile vorgesehen: Im ersten, kürzeren Teil werden 
im Fach Deutsch und Mathematik Basiskompetenzen sowie im Fach Englisch rezep-
tive und produktive kommunikative Kompetenzen (Teil I: Hörverstehen; Teil II: Lese-
verstehen, Schreiben u. a.) überprüft. 
 
Im zweiten, umfangreicheren Teil werden Aufgaben gestellt, die aus dem Unterricht 
der Doppeljahrgangsstufe 9/10 erwachsen. Die Aufgaben für diesen Prüfungsteil knüp-
fen an die Praxis der Klassenarbeiten in der Klasse 10 an. 
 
Die Bearbeitungsdauer für die schriftlichen Prüfungen ist wie folgt festgelegt worden: 
 

Deutsch 160 Minuten 
 zuzüglich 10 Minuten Auswahlzeit zwischen  
 zwei verschiedenen Aufgabenstellungen 

Mathematik 130 Minuten 
Englisch 140 Minuten 

 
 

Rechtzeitig vor Beginn des Zeitraums für die mündlichen Prüfungen (ein entsprechen-
der Termin wird für jedes Prüfungsjahr vom Schulministerium vorgegeben) legt die 
jeweilige Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer die Vornote fest. Diese Vornote beruht auf 
den Leistungen Ihres Kindes seit Beginn des Schuljahres. 
 
Stimmen die Vornote und die Prüfungsnote überein, ist die Vornote auch die Ab-
schlussnote. Stimmen die Vornote und die Prüfungsnote nicht überein, wird die Ab-
schlussnote nach vom Schulministerium festgelegten Regeln ermittelt. 
 
Wichtig: In diesem Jahr ist es aufgrund der besonderen Umstände anders als 
sonst möglich, in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik am Ende des 
Schuljahres eine Nachprüfung zur nachträglichen Erlangung eines Abschlusses 
oder einer Qualifikation abzulegen. Für nicht ausreichende Leistungen in einem 
ZP 10 Fach gilt: „Ist im Falle einer Minderleistung als Abschlussnote keine War-
nung („Blauer Brief“) erfolgt, wird die nicht abgemahnte Minderleistung bei der 
Versetzungsentscheidung (Zuerkennung eines Abschlusses) dennoch berück-
sichtigt.“ 
 
Aus der folgenden Übersicht können Sie die entsprechenden Termine für die ZP 10 
entnehmen. 
 

Deutsch Mittwoch, 19. Mai 2021 

Englisch Donnerstag, 20. Mai 2021 

Mathematik Donnerstag, 27. Mai 2021 

Bekanntgabe der Vornoten und Prüfungsnoten Donnerstag, 10. Juni 2021 

Zeitraum für mündliche Abweichungsprüfungen  ab Mittwoch, 16. Juni 2021 

 
Weitere vertiefende Informationen finden Sie unter folgender Internetadresse: 
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/zp10. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


